
BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1077/2008 der Kommission vom 3. November 2008 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1966/2006 des Rates über die elektronische Erfassung
und Übermittlung von Daten über Fangtätigkeiten und die Fernerkundung und zur Aufhebung der Verordnung

(EG) Nr. 1566/2007

(Amtsblatt der Europäischen Union L 295 vom 4. November 2008)

Seite 8, Artikel 19:

anstatt: „Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.“

muss es heißen: „Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.“

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1167/2008 des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Änderung und
Aktualisierung der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der

Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck

(Amtsblatt der Europäischen Union L 325 vom 3. Dezember 2008)

Seite 43, Nummer 1A007 Buchstabe a:

anstatt: „a) Zündvorrichtungen für Explosivstoffdetonatoren, entwickelt zur Zündung der von Unternummer
1A008b erfassten Explosivstoffdetonatoren;“

muss es heißen: „a) Zündvorrichtungen für Explosivstoffdetonatoren, entwickelt zur Zündung der von Unternummer
1A007b erfassten Explosivstoffdetonatoren;“.

Seite 151, Nummer 5A001 Buchstabe f erhält folgende Fassung:

„f) Störausrüstung, besonders entwickelt oder geändert, um absichtlich und selektiv Mobilfunkdienste zu überlagern,
zurückzuweisen, zu blockieren, zu beeinträchtigen oder zu manipulieren, mit einer der folgenden Eigenschaften,
und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:“.

Zu Beginn der Seite 157 erhält die Fortsetzung der Unternummer 5A002a1 folgende Fassung:

„3. Der Begriff „Kryptotechnik“ beinhaltet nicht „feste“ Datenkompressions- oder Codierungstechniken.

Anmerkung: Die Unternummer 5A002a1 schließt Einrichtungen, entwickelt oder geändert zum Einsatz analoger „Kryptotechnik“, ein,
wenn deren Funktion auf der Verwendung digitaler Verfahren beruht.

a) Verwendung „symmetrischer Algorithmen“ mit einer Schlüssellänge größer 56 Bit oder

b) Verwendung „asymmetrischer Algorithmen“, deren Sicherheit auf einem der folgenden Verfahren beruht:

1. Faktorisierung ganzer Zahlen, die größer als 2512 sind (z. B. RSA-Verfahren),

2. Berechnung des diskreten Logarithmus in der Multiplikationsgruppe eines endlichen Körpers mit mehr als 2512

Elementen (z. B. Diffie-Hellman-Verfahren über Z/pZ) oder

3. Berechnung des diskreten Logarithmus in anderen Gruppen als den unter 5A002a1b2 aufgeführten mit größerer
Ordnung als 2112 (z. B. Diffie-Hellman-Verfahren über einer elliptischen Kurve),“.

[Der weitere Text auf Seite 157 bleibt unverändert.]

Seite 171, die „Anmerkung“ zu Unternummer 6A002a3d erhält folgende Fassung:

„Anmerkung: Unternummer 6A002a3d erfasst nicht „Focal-Plane-Arrays“ mit maximal 32 Detektorelementen, die nur aus Germa­
nium hergestellt sind.“
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